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Bericht 

des Außenpolitischen A.usschusses 

über die Regierungsvorlage (702 der Bei
lagen): Übereinkommen über Spezialmissio
nen samt Fakultativprotokoll über die obli-

gatorische Beilegung von Streitigkeiten 

Nach ,dem Ersten Weltkrieg hat neben dem 
üb'Lichen ,diiplomatiosch,eri V,erkehr ldie sogenannte 
Re.isedQplomatie 'an Umfangstal'k zug'enommen. 
Soweit ,es sich hi,ebei um Reisen von SUaiats
oberhäuptern, Regierungschefs und Außenmini
stern handelt, hahenSlich .gew]ss,e g,ewohnheits
r.echtlich,e Normen herauSig>ebildet, wobei sich 
jedoch auf der Ehene von Beamten- Unld Exper
tende1ega1lionen, ,die. ruur vorÜlbergehend ~m 
Hohcits~ebiet ,eines :anlderen Staates Aufen~halt 
nehmen, ,d~e Notwenldigkeit ZJur Erlassung ein
ihelitLichier Regeln hinsichtlich ,der Gewährung 
vonPr~vi1eg,i,en ,und Immunitäten el'g>ibt. 

Diesem Bedünfcis trägt der 19>egenstänidLiche 
Staatsvertr:a:g, der sich ·eng an ,das Wieruer über
einkommen über diplomatische 'Bez~ehungen 
hält, Rechnung. Für österr.eich etnpfliehlt sich 
,der Beitritt ZJU di,ooem Übel'einkommen vor 
'allem im Hinblick ,auf idiie mnehmende B,edeu
tung östlel1r.eichs lals Stätte der int'emationalen 
B,egegnung. Diese Gastgeberfiunktion für Ver
handlungen zw1schen dritten Staaten findet im 
Art. 18 des übereinkommens eine besondere 
Regelung. Die Ratifikation des übereinkommens 
versetzt österreich in die Lage, den Spezialmis
sionen zweier O'der mehrerer Staaten, ,die einander 
in österreich treffen, das ,entsprechende Ausmaß 
an Pl'iv,ileg,ien /\lnd Immunitäteneinmräull11en. 
Diese MögLichkeit ,a1lein el1scheint geeignet, die 
Attl1akuivität österreichs 'als Stätt,e der Begeg
nung zu erhöhen. Die Rolle österreichs, der 
Staiatlen'g.emeinschaft alrs Forum internationaIer 
Kontakte zu rdienen, enl1spricht ,einer wohiver
standenen Neutra'litätspo1iuik. In diesem Sinne 
hat auch die Schw,ei.z <d<lJS übel1einkommen über 
di.e ISpezilalmissionen l1atifizLert. Wei'ters haben 
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noch fo:lg,ende Staat,en ,dieses Abkommen ratifi
:Iliert: Ar-g,en:tinien, Zypern, F!~dschi, Llian, Phi.I,ip
pinen, 'tunesi'en, Jugoshwien, 'ton!;1a, Polen, 
RUiallida unrd .die Seychellen. 

ß.etont werden soLl, Idaß nicht jede beliebige 
'ausländische Abor1dnung~n den Geruuß der im 
übereinkommen vor!!les,ehen'en Pl1iv,i!eg,ieri ,und 
Immuruitäten g,e1an-gt,sondern nur Idie, deren 
EntJserudurug nach t.isuerrcich von diCISem gebil
.ligt w,ird, woheiin ,den EH1en ,des Art. 18 
durchau:s die MÖß'lichk,eit Ibesteht, weniger ahs 
das Ma~imum ZJu gewähren. 

Der V'orLi'egerude Svaatsv,el1t11ag ist tleil~ g,esetz
ändernd und teil ges,etzesergänzend, weshalb sein 
Abschluß Ider Genehmigung Ides N<Lcion'alralJeS 
!;1emäß Art. 50 Abs. 1 B~ YG hedarf. 

Der AußenpoLitische AU'.9schuß hat die Igegen
ständLiche Regrerung1sV'oriLag,e in seiner Sitzung 
lam 18. Apcil 1978 ~n Y'erhandlung gezogen urid 
ruach Ausfühl1Urug,en ,des B,el1ichterstatuers sowi,e 
Wortmeldungen ,der Abgeol1dneten Dr. E r m a
c '0 r 'a, ,p ,e te rund L u p t 0. w.j t ~ einstimmig 
beschlossen, dem Nationalrat ldie Genehmi.gung 
des Abschlusses dieses Staats,~ertl1ages m empfeh
len. 

Der AußenpoEuische Ausschuß hält im g,egen
ständJichen Fall dhe ErLassung ,eirues hesorllderen 
Bundes!!Iesetz,es rg,emäß Art. 50 Ab",. 2 B-YG 
,in ,der gdteruden Fassung zur Erfül'lung des Y,er
trages für ,entbehrlich. 

Als Er,g,ebnis seiner Beratungen steHt der 
Außenp()Jlitl~sche AJUsschuß ,romit 'den A n t r la g, 
der Nationalmt wol,le besch'Li1eßen: 

Der Abschluß ,des übereinkommens über 
Spezialmissionen samt 'FakultativprQtokoll über 
die obligatorisch,e B,eilegung von Streitigkeiten 
(702 der Beilagen) wird verfassungsmäßig ge
nehmigt. 

W,ien, 1978 0418 

Czernetz 
Obmann 
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